
Wir haben nach langen und zähen Verhandlungen nun eine befristete Betriebsvereinbarung über die Verwendung des EDM (elektr. Dienstplanmanagers) an unserer Universität unterschrieben (s. die Aussendung des Rektorates). Dieses Instrument soll ab 1.1.2006 zur Planung und Erfassung von Urlauben, 
Journaldiensten oder Krankenständen verwendet werden und einen einfachen Überblick über die Einhaltung des KAAZG (Krankenanstaltenarbeitszeitgesetzes) ermöglichen.
Für und gegen diese Vereinbarung, die einen Kompromiss darstellt, lassen sich natürlich viele allgemein gültige und darüber hinaus jeweils individuell zutreffende Argumente anführen. Die Vereinbarung wurde daher befristet abgeschlossen und die Umsetzung wird von der Feedback-Gruppe EDM, der auch Mitglieder der beiden Betriebsräte angehören, überwacht. Maßgeblich wird sein, wie in manchen Klinikbereichen organisatorisch reagiert wird bzw. welche Mittel seitens des Rektorates zur Behebeung von Mängeln (Personal) nötigenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Wir ersuchen Sie daher, Ihre Probleme und Wahrnehmungen zum EDM mitzuteilen.
Wir verbleiben mit den besten Wünschen für das Neue Jahr
und freundlichen Grüßen

Thomas Szekeres   Ingwald Strasser
Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal
e-mail: br-wp@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at/br-wp
